
M .-Abt. IV.- 2009/18. Wien, am 10. Dezember 1918.

-Kullümschrmg.
Auf Grund der KK 46 und IVO des

Gemeindestatutesfür Wien vom 24. März
1900. L.--G.-- und V.-Bl . Nr . 17 wird die
Durchfahrt von Lastkraftwagen durch die
Kaiserstratze zwischen der Westbahn-
stratze und der Stoügasse und durch die
Neubaugaffe zwischen der Westbahn-
stratze und der Lerchenfelderstratze
verboten.

Übertretungen dieser Kundmachung wer-
densmit Geldstrafen bis zu 400 Kronen oder
Arreststrafen bis zu 14 Tagen geahndet.

vom Magistrate üer Stsüt Dien
im selbständigen Wirkungskreise.
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